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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-1536/09
von Nicolae Vlad Popa (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft: Verletzung der Grundrechte von EU-Bürgern

Die Europäische Union gründet sich auf die universellen und unteilbaren Werte der Menschenwürde, 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam. Der 
Gleichbehandlungsgrundsatz ist in allen Rechtsakten der Gemeinschaft festgeschrieben.

Um die Einhaltung dieses Grundsatzes zu gewährleisten, wurde die Richtlinie 2000/43/EG1 des Rates 
vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse 
oder der ethnischen Herkunft angenommen.

Außerdem hat der Europäische Rat im November 2007 den Rahmenbeschluss 2008/913/JI2 des 
Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und 
Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verabschiedet, in dem es heißt, dass 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit unmittelbare Verstöße gegen die Grundsätze der Freiheit, der 
Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit 
darstellen, auf die sich die Europäische Union gründet und die allen Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 
Weiter heißt es darin, dass jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen trifft, um 
sicherzustellen, dass vorsätzliche Handlungen wie die öffentliche Aufstachelung zu Gewalt oder Hass 
gegen eine nach den Kriterien der Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstammung oder nationalen oder 
ethnischen Herkunft definierte Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe 
unter Strafe gestellt werden.
Angesichts der jüngsten Ereignisse in Italien sowie der verletzenden, an Hassreden gemahnenden 
Äußerungen von offiziellen Vertretern Italiens hat sich der Druck auf die rumänischen Bürger, die ihr 
Freizügigkeitsrecht in Italien ausüben, erhöht. Derartige Erklärungen dienen einzig und allein dem 
Ziel, rassistisches Gedankengut zu fördern und zur Diskriminierung aus Gründen der nationalen 
Zugehörigkeit anzustacheln. Meinungs- und Vereinigungsfreiheit müssen geschützt werden. Eine 
Ausnahme darf es nur geben, wenn sie dazu benutzt werden sollen, um Macht, Gewalt oder Hass zu 
schüren, zu illegalen Handlungen aufzustacheln oder diese herbeizuführen und wenn die 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass derartige Handlungen provoziert werden.

In diesem Zusammenhang wird um die Beantwortung folgender Frage ersucht:

Welche Maßnahmen seitens des italienischen Staates hält die Kommission für erforderlich, um die 
rumänischen Bürger zu schützen, die ihrer legalen Tätigkeit auf italienischem Gebiet nachgehen und 
sich aufgrund von Mediendarstellungen, denen zufolge „die Rumänen es nicht wert sind, in Europa zu 
bleiben“ und „ihre Spezialität Vergewaltigungen sind“, Angriffen ausgesetzt sehen, die von 
nationalistischem Hass geprägt sind?
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